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I. Das Recht auf Mitgestaltung

1. Vorgeschichte.
1 a) Bereits die Verfassung von 1949 sprach von der »Mitgestaltung« der Bürger: »Je

der Bürger hat das Recht und die Pflicht zur Mitgestaltung in seiner Gemeinde, seinem 
Kreise, seinem Lande und in der Deutschen Demokratischen Republik« (Art. 3 Abs. 2).

2 b) Indessen blieb der Begriff unklar. Weil er unmittelbar dem Satz über die Volkssou
veränität »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus« (Art. 3 Abs. 1) folgte, schien er ihn nä
her im Sinne einer plebiszitären Komponente der Verfassung zu erläutern. In Art. 3 Abs. 3 
wurde dagegen ein anderer Begriff, nämlich »Mitbestimmung« verwendet. Theodor 
Maunz (Deutsches Staatsrecht, bis zur 16. Auflage, dort S. 366) ist in der Ansicht zuzu
stimmen, ein Unterschied zwischen »Mitgestaltung« und »Mitbestimmung« sei kaum zu 
erkennen. Wahrscheinlich sollte der erste Begriff der weitere sein und auch die Beteili
gung der Bürger an der Gestaltung der Wirtschaft und der sozialen Verhältnisse einschlie
ßen. Dafür spricht, daß der Begriff »Mitbestimmung« in Art. 3 Abs. 3 im Zusammen
hang mit der Ausübung in politischen Gremien verwendet wurde. Diese terminologische 
Unklarheit hatte aber in Anbetracht der Verfassungswirklichkeit (s. Rz. 41-51 zur Präam
bel) keine praktischen Auswirkungen.

2. Der Inhalt des Rechts.
3 a) Wenn die Verfassung von 1968/1974 in Art. 21 Abs. 1 Satz 1 den Begriff »mitgestal

ten« gebraucht, so ist er im Sinne der marxistisch-leninistischen Grundrechtskonzeption 
zu verstehen (s. Rz. 5-39 zu Art. 19). Wenn das Recht auf Mitgestaltung ausdrücklich 
auf die sozialistische Gemeinschaft und den sozialistischen Staat bezogen wird, so wird 
die beschränkte Substanz und die spezifische Zielsetzung des Rechts verdeutlicht.

4 b) Wenn in Art. 21 Abs. 2 der Terminus »Recht auf Mitbestimmung und Mitgestal
tung« verwendet wird, soll wohl nicht zwischen dem einen und dem anderen unterschie-
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